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Nummer 31 Sonntag, 4. August 1946 73. Jahrgang
Wochenkalender: Sonntag, den 4. August, Port. — Montag, 5., Maria Schnee — Dienstag, 6., Sixlus
Mittwoch, 7., Afrä — Donnerstag, 8., Cyriakus — Freitag, 9., Roman — Samstag, 10., Laurenz

Regelung des Gemüse= und Obstverkaufes

Die schon früher ausgegebenen Bezugsausweise 3. Woche:
für Gemüse haben ausnahmslos den Namen und die A—L beziehen am 1. Ausgabetag
Wohnung des Bezugsberechtigten sowie den Stempel

M—Z beziehen am 2. Ausgabetagdes Kleinhändlers zu enthalten.
4. Woche:Die Abgabe von Obst und Gemüse darf vom Ver¬

teiler nur an die in ihrer Kundenliste eingetragenen M—Z beziehen am 1. Ausgabetag
Verbraucher erfolgen, und zwar ab sofort nur mehr —L beziehen am 2. Ausgabetag
gegen Vorweis des Bezugsausweises für Gemüse

und Abtrennung einer Nummer je Bezug. Da die Gemüseanlieferung innerhalb der Woche
keine regelmäßige ist, wird die Beziehergruppe A—LVorläufig dürfen wöchentlich höchstens zwei
mit jener M—3 wöchentlich durchgewechselt.Nummern abgetrennt werden. Für die Zeit vom

5. bis 31. August 1946 sind demnach die ersten acht An Verbraucher, welche in einer Hälfte der Woche
Nummern des Gemüse=Bezugsausweises fällig, und nicht bezugsberechtigt sind, kann durch die Verteiler
zwar: erst dann Obst und Gemüse abgegeben werden, wenn

jene der bezugsberechtigten Gruppe versorgt und frü¬für die 1. Woche die Nummern 1 und 2
hestens an dem dem Ausgabehalbtag folgenden Halb¬ür die 2. Woche die Nummern 3 und 4
tag, soweit sie noch für die Wothe fällige Nummernür die 3. Woche die Nummern 5 und 6 haben.

für die 4. Woche die Nummern 7 und 8 Wer gezwungen ist, regelmäßig im Gasthaus zu
essen, hat seinen Gemüsebezugsausweis bis jeweilsNicht ausnützbare, bzw. aus freien Stücken nicht
Montag mittags bei jenem Gastwirt vorzulegen, bei

ausgenützte Nummern sind durch die Verteiler mit
dem er in der laufenden Woche verpflegt wird.

der jeweils fälligen Nummer abzutrennen.
Die Abonnenten sollen das in einem GasthausUm ein Schlangestehen bei der vorgesehenen

bestellte Wochenabonnement nicht unterbrechen (Aus¬
zweimaligen Gemüse= und Obstverteilung pro Woche nahme Ruhetag). Der Gastwirt ist bei Abonnenten
möglichst zu vermeiden, ist folgende Regelung dieser jedenfalls berechtigt, bei Bestellung des Wochenabon¬
Ausgaben vorgesehen: nements die zwei für die Woche gültigen Nummern

des Bezugsausweises für Gemüse abzutrennen.Die Besitzer von Bezugsausweisen für Gemüse
mit den Anfangsbuchstaben: Die Gemüse=Bezugsausweise der regelmäßig in

Gaststätten verpflegten Personen sind vorübergehend,
1. Woche:

und zwar am Montag, den 5. August 1946, durch dieA—L beziehen am 1. Ausgabetag Gastwirte einzubehalten. Die Gastwirte liefern diese

gesammelt am Dienstag, den 6. August, beim Ernäh¬(in der Zeit von Montag bis
rungsamt Dornbirn ab und erhalten sie zurück, umMittwoch) und von
sie ihren Abonnenten wieder abzutreten.beziehen am 2. AusgabetagM—3

Ab 5. August sind die regelmäßig in Gaststättenbis(in der Zeit von Donnerstag
Samstag) verpflegten Personen zum Bezug von Obst und Ge¬

müse bei Verteilern nicht mehr berechtigt.2. Woche:
M—Z beziehen am 1. Ausgabetag

Der Vizebürgermeister: Katzengruber6879A—L beziehen am 2. Ausgabetag


